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Ausstellung des Vordrucks E 123 (Bescheinigung des Anspruchs auf     
Sachleistungen der Unfallversicherung) - VB 95/88 
 
EWG-Verordnung Nr. 1408/71 und Nr. 574/72;                           
hier: Ausstellung des Vordrucks E 123 (Bescheinigung des Anspruchs   
      auf Sachleistungen der Unfallversicherung)                     
Zusammenfassung:                                                     
Insbesondere die Unfallversicherungsträger, die Auslandsfälle        
dezentral bearbeiten, werden gebeten, sicherzustellen, daß der       
Anspruch auf Sachleistungen in der gesetzlichen Unfallversicherung   
auf dem hierfür vorgesehenen Vordruck E 123 bestätigt wird.          
Dagegen dürfen in der Unfallversicherung keine Vordrucke verwendet   
werden, die Sachleistungen in einem anderen                          
Sozialversicherungszweig betreffen, wie z.B. der Vordruck E 121      
(Bescheinigung des Anspruchs auf Sachleistungen in der               
Krankenversicherung der Rentner).                                    
siehe auch:                                                          
Rundschreibendatenbank DOK-NR.:                                      
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